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1.  Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen haben sich seit dem letzten Berichtszeitraum nicht verändert. Dennoch 
werden sie hier der Vollständigkeit halber nochmals wie folgt dargestellt. 
 

Rechtsgrundlage - § 278 Absatz 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Bei jedem Medizinischen Dienst wird eine unabhängige Ombudsperson bestellt, an die sich sowohl 
Beschäftigte des Medizinischen Dienstes bei Beobachtung von Unregelmäßigkeiten, insbesondere 
Beeinflussungsversuchen durch Dritte, als auch Versicherte bei Beschwerden über die Tätigkeit des 
Medizinischen Dienstes vertraulich wenden können. Die Ombudsperson berichtet dem Verwaltungs-
rat und der zuständigen Aufsichtsbehörde in anonymisierter Form jährlich und bei gegebenem Anlass 
und veröffentlicht den Bericht drei Monate nach Zuleitung an den Verwaltungsrat und die Aufsichts-
behörde auf ihrer Internetseite. Das Nähere regelt die Satzung nach § 279 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. 

 
Auszug aus der Gesetzesbegründung - Gesetz für bessere und unabhängigere Prüfungen 
(MDK-Reformgesetz)   

Der neu eingefügte Absatz 3 statuiert in Satz 1 die Verpflichtung der MD zur Bestellung einer Om-
budsperson, an die sich Beschäftigte der MD bei Beeinflussungsversuchen durch Dritte, aber auch 
Versicherte bei Beschwerden über die Tätigkeit des MD vertraulich wenden können. Mit der Aufgabe 
einer Ombudsperson können z. B. Rechtsanwälte betraut werden, die einer beruflichen Geheimhal-
tungspflicht unterliegen. Es ist bei Bedarf auch zulässig, dass mehrere MD dieselbe Person als Om-
budsperson benennen. 

Die Einrichtung einer Ombudsstelle ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz hinsichtlich der Un-
abhängigkeit der MD, da sie die niederschwellige und vertrauliche Möglichkeit für Gutachterinnen 
und Gutachter schafft, Beeinflussungsversuche von außen zu melden. Gleichzeitig stellt sie im Hin-
blick auf die Versicherten ein für die Tätigkeit der MD wichtiges Element des Beschwerdemanage-
ments dar. 

Die in Satz 2 vorgegebene regelmäßige Berichtspflicht der Ombudsperson an den Verwaltungsrat und 
die Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass häufig auftretende oder systemimmanente Probleme erkannt 
werden und angemessen darauf reagiert werden kann. Bei gegebenem Anlass kann die Ombudsper-
son auch außerhalb des vorgesehenen Rhythmus berichten, wenn zum Beispiel nach Art und Umfang 
besonders eklatante Beeinflussungsversuche gemeldet werden. Zum Schutz der Vertraulichkeit ha-
ben die Berichte in anonymisierter Form zu erfolgen. 

 
Satzungsbestimmung des Medizinischen Dienstes Thüringen - § 17 der Satzung 

Beim MD Thüringen wird gemäß § 278 Abs. 3 SGB V eine unabhängige Ombudsperson bestellt. Die 
Bestellung, unabhängige Aufgabenwahrnehmung und Vergütung der Ombudsperson richtet sich 
nach der vom MD Bund dafür gemäß § 283 Abs. 2 Nr. 5 SGB V erlassenen Richtlinie in der jeweils gel-
tenden Fassung. Der Verwaltungsrat bestellt eine Person für die vorgesehene Amtsperiode durch 
einfachen Beschluss. 
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Die Ombudsperson berichtet gemäß § 278 Abs. 3 SGB V dem Verwaltungsrat und der zuständigen 
Aufsichtsbehörde in anonymisierter Form jährlich und bei gegebenem Anlass und veröffentlicht den 
Bericht spätestens drei Monate nach Zuleitung an den Verwaltungsrat und die Aufsichtsbehörde auf 
ihrer Internetseite. 

 
Richtlinie des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) nach  
§ 283 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 zweite Alternative SGB V 

Eine der gesetzlichen Aufgaben des Medizinischen Dienstes Bund ist es, Richtlinien für die Arbeit der 
Medizinischen Dienste zu erlassen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Richtlinien zur Sicherstel-
lung einer einheitlichen Begutachtung, Richtlinien zur systematischen Qualitätssicherung der Tätig-
keit der Medizinischen Dienste oder Richtlinien über Grundsätze zur Fort- und Weiterbildung. Gemäß 
seiner Satzung kann der Medizinische Dienst Bund Richtlinien erstmals erstellen sowie bestehende 
Richtlinien aktualisieren oder aufheben. Das Richtlinienverfahren wird ausgelöst durch gesetzliche 
Vorgabe oder auf Initiative des Medizinischen Dienstes Bund, der Medizinischen Dienste oder des 
GKV-Spitzenverbandes. Ein Richtlinienverfahren wird durch einen Beschluss des Verwaltungsrates 
des Medizinischen Dienstes Bund eröffnet. 

Die Richtlinie Unabhängige Ombudsperson (UOP-RL) wurde vom Medizinischen Dienst des Spitzen-
verbandes Bund der Krankenkassen (MDS) nach ordnungsgemäßer Durchführung des Beteiligungs- 
und Anhörungsverfahrens und Beratung im Beirat für MDK-Koordinierungsfragen auf Grundlage von 
§ 283 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 zweite Alternative SGB V in Verbindung mit § 414 Absatz 2 Satz 3 SGB V 
erlassen. Sie ist nach Genehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit seit dem 9. Juni 
2021 in Kraft. 

Der Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Bund hat mit Beschluss vom 7. Juni 2024 ein Richtli-
nienverfahren zur Überarbeitung der Richtlinie Unabhängige Ombudsperson (UOP-RL) eröffnet. Zur 
Vermeidung weiterer Fehlentwicklungen im Sinne eines ungebremsten Anstiegs fehlallozierter Inan-
spruchnahmen der UOP soll eine Konkretisierung der Aufgabenbeschreibung der UOP in der Richtli-
nie vorgenommen werden. 

Das Verfahren wurde im Berichtszeitraum noch nicht abgeschlossen. 
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2. Aufgaben der Ombudsperson 

Die Schaffung der Stelle einer externen unabhängigen Ombudsperson ist das zentrale Mittel, um eine 
Transparenz hinsichtlich der Unabhängigkeit des Medizinischen Dienstes herzustellen. Einblick in die 
Tätigkeit des Medizinischen Dienstes gewinnt die Ombudsperson zunächst durch die Meldung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Unregelmäßigkeiten, insbesondere Beeinflussungsversuche 
durch Dritte.  

Des Weiteren gewinnt die Ombudsperson Einblick in die Tätigkeit des Medizinischen Dienstes durch 
die Beschwerden von Versicherten und deren Verfolgung durch die Ombudsperson im Wege der Ak-
teneinsicht und der Einholung einer Stellungnahme zu der Beschwerde von der zuständigen Stelle 
innerhalb des Medizinischen Dienstes. 

Die Ombudsperson soll dabei ein wichtiges ergänzendes Element des bereits etablierten Beschwer-
demanagements der Medizinischen Dienste darstellen und die Transparenz hinsichtlich der Unab-
hängigkeit der Medizinischen Dienste sowie die Patientenrechte und die Rechte pflegebedürftiger 
Personen weiter stärken. Sie soll Anregungen und Beschwerden der Versicherten aufnehmen, in Kon-
fliktsituationen vermitteln, Unregelmäßigkeiten aufdecken und systematische Fehlentwicklungen in 
den Medizinischen Diensten verhindern. 

Die Befassung mit den Beschwerden von Versicherten ist zugleich die zweite zentrale Aufgabe der 
Ombudsperson. Die Ombudsperson soll die Versicherten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte stärken 
und unterstützen. 

Auch im Jahr 2025 fanden wieder zwei Sitzungen der Ombudspersonen bei den Medizinischen 
Diensten der Länder statt. Die Ombudsperson beim Medizinischen Dienst Bund nahm dabei nur an 
der ersten Sitzung teil, weil diese ihr Amt danach niederlegte. 

Einer der zentralen Besprechungspunkte war die Abgrenzung der Ombudsperson zum jeweiligen Be-
schwerdemanagement der Medizinischen Dienste. Hier zeigte sich kein einheitliches Bild, da diese 
Abgrenzung offensichtlich nicht bei allen Medizinischen Diensten in gleichem Maße stattfindet. In 
Thüringen wurde zwischen der Unabhängigen Ombudsperson und dem Medizinischen Dienst von An-
fang an eine strikte Trennung vereinbart. Das bedeutet, dass jede Eingabe von der Unabhängigen 
Ombudsperson bearbeitet wird und auch von dieser ein abschließendes Schreiben erhält. 

Die noch ausstehende Novellierung der Richtlinie Unabhängige Ombudsperson (UOP-RL) wurde von 
den Teilnehmern ebenfalls ausführlich beraten. Dabei wurden die Vorschläge diskutiert, die spekula-
tiv im Raum stehen. Diese gingen hin bis zu dem Vorschlag, dass es nur noch bundesweit eine Unab-
hängige Ombudsperson geben soll, die zentral beim MD Bund angesiedelt ist, bis hin zur Zusammen-
legung einer Unabhängige Ombudsperson für mehrere Medizinische Dienste. Auch der Vorschlag ei-
ner Abschaffung der Unabhängigen Ombudspersonen steht im Raum. Alleine um diese Ungewissheit 
zu beenden, wäre ein baldiges Ende des Verfahrens auf der Bundesebene wünschenswert. 

Im Berichtszeitraum nahm die Ombudsperson wieder regelmäßig an den Sitzungen des Verwaltungs-
rates des Medizinischen Dienstes Thüringen und seiner Ausschüsse teil und berichtete fortlaufend 
über die Tätigkeiten.  
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3. Befugnisse der Ombudsperson 

Die Ombudsperson ist bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unabhängig und nur den rechtlichen Vorga-
ben und ihrem Gewissen unterworfen. Die Ombudsperson handelt insoweit bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben unabhängig und weisungsfrei. Die Ombudsperson ist bezüglich aller Aufgaben zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Die Verschwiegenheitspflicht umfasst alles, was der Ombudsperson in 
Ausübung ihrer Tätigkeit bekanntgeworden ist. Die Ombudsperson hat bei der Führung ihrer Ge-
schäfte die erforderliche Sorgfalt zu wahren und dafür Sorge zu tragen, dass vertrauliche Unterlagen 
vor der Kenntnisnahme durch Unbefugte geschützt werden. Diese Verpflichtung gilt nach Ausschei-
den aus der Tätigkeit fort. 

Die Befugnisse der Ombudsperson beim Medizinischen Dienst gehen nicht weiter als die Befugnisse 
des Medizinischen Dienstes, es sei denn, solche weitergehenden Befugnisse wären in der UOP-RL 
niedergelegt. 

Dies ist derzeit nicht der Fall. Allerdings ergeben sich nach Novellierung der UOP-RL möglicherweise 
neue Aspekte. 

Der Medizinische Dienst nimmt kraft eines Auftrages der Kranken-/Pflegekasse eine Begutachtung im 
Rahmen eines bei der Kranken-/Pflegekasse vorliegenden Antrages vor. Mit der Erstellung des Gut-
achtens (im Ausgangsverfahren bzw. im Widerspruchsverfahren) hat der Medizinische Dienst seinen 
Auftrag erfüllt. Herrin des Verwaltungsverfahrens bleibt stets die Kranken-/Pflegekasse. 

Wenn sich ein Versicherter gegen den Inhalt einer Entscheidung (Ablehnung des Antrages oder Zu-
rückweisung des Widerspruchs) mit dem Ziel einer umfassenden nochmaligen Prüfung wenden will, 
muss er den rechtsförmig dafür vorgesehenen Weg einschlagen. Er bleibt auf das Mittel des Wider-
spruchs gegen den Bescheid der Kranken-/Pflegekasse bzw. auf die Klage vor dem Sozialgericht ge-
gen den Widerspruchsbescheid verwiesen. 

Der Weg der Beschwerde über die Ombudsperson eröffnet eine solche umfassende Überprüfungs-
möglichkeit nicht. Diese wäre nur gegeben, wenn die Ombudsperson an die Entscheidungsebene der 
einzelnen Kranken-/Pflegekasse angebunden wäre. Die Etablierung einer form- und fristlosen Be-
schwerdemöglichkeit direkt gegen die Tätigkeit des Medizinischen Dienstes ist vor dem Hintergrund 
nachvollziehbar, dass das Ergebnis der sozialmedizinischen Begutachtung die Entscheidung der Kran-
ken-/Pflegekasse oftmals faktisch vorgreift. Eine inhaltliche Abänderung des Begutachtungsergebnis-
ses ist dem Medizinischen Dienst aber immer nur im Rahmen eines vorliegenden Begutachtungsauf-
trages möglich, etwa im Rahmen des Widerspruchsverfahrens. Eine Einflussnahme der Ombudsper-
son auf den Inhalt des Ergebnisses scheidet aus. Die (zusätzliche) Einschaltung der Ombudsperson ist 
dann zweckmäßig, wenn es nicht ausschließlich um das Ergebnis der Begutachtung, sondern um die 
Tätigkeit des Medizinischen Dienstes auf dem Weg zur Entscheidungsfindung geht.  
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4. Eingaben an die Ombudsperson 

Eine Anrufung der Ombudsperson durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medizinischen Diens-
tes Thüringen (MD Thüringen) ist im Berichtszeitraum nicht erfolgt.  

Die Eingaben der Versicherten sollen nach hiesiger Auffassung möglichst niederschwellig erfolgen 
können. Auf der Internetseite des MD Thüringen, der den Aufgabenbereich der Ombudsperson be-
schreibt, sind drei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme (schriftlich per Post, schriftlich per E-Mail 
oder telefonisch) aufgezählt. Die meisten Versicherten nutzen hierbei das dort eingestellte Kontakt-
formular. Aber auch formlose Eingaben sind vermehrt zu verzeichnen. Diese erfordern jedoch aus 
datenschutzrechtlichen Gründen oftmals eine Rückfrage bei den Versicherten, da in aller Regel eine 
Stellungnahme des MD Thüringen erforderlich ist. Diese kann nur angefordert werden, wenn hierzu 
das Einverständnis der Versicherten vorliegt. Auch erfolgen Eingaben oftmals von Angehörigen oder 
Vertretern der Versicherten, ohne dass eine Vollmacht beigefügt ist. Diese wird dann nachträglich 
angefordert.  

Nachfolgend wird die Anzahl der Eingaben, aufgeteilt nach telefonischen und schriftlichen Kontakten, 
dargestellt. An dieser Stelle sei daher auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, die 
durch Frau Alexandra Raddatz und Frau Claudia Katte besetzt ist, hervorgehoben. Mit Ihrer ruhigen 
und empathischen Art gelingt es ihnen die oftmals emotionalen Gespräche mit den Versicherten zu 
deren Zufriedenheit zu führen.  

Die Anzahl der telefonischen Kontakte betrug im Berichtszeitraum 47. Die telefonischen Anfragen 
verteilten sich auf die einzelnen Monate wie folgt: 
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Anhand der Zahlen kann man erkennen, dass die Anzahl der schriftlichen Kontakte gegenüber dem 
Vorjahr leicht gestiegen ist. Dabei spielen Anfragen, die sich auf die Vergabe von Begutachtungster-
minen beziehen, kaum noch eine Rolle. Im Zusammenhang mit den telefonischen Kontakten ist fest-
zustellen, dass auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme beim MD Thüringen sowie auf dessen feh-
lende Erreichbarkeit hingewiesen wird. Hier wird der MD Thüringen gebeten, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um diesen Zustand zu verbessern. 

Insgesamt wurden 199 (174) schriftliche Anfragen gestellt (Vorjahreszahl jeweils in Klammern). Diese 
verteilen sich auf die einzelnen Monate wie folgt: 

Es gab 61 schriftliche Anfragen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Unabhängigen Ombuds-
person beim MD Thüringen gefallen sind. Dabei handelte es sich beispielsweise um Anfragen, bei de-
nen eine Rechtsberatung angefragt wurde, oder auch um Anfragen, bei denen sich die Zuständigkeit 
einer anderen Unabhängigen Ombudsperson herausstellte.  
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Von den 199 (174) schriftlichen Anfragen waren 138 (147) Eingaben, die eine Stellungnahme des MD 
Thüringen erforderlich machten. Davon betrafen 128 (126) Eingaben Beschwerden zu Begutachtun-
gen.  

Diese schriftlichen Eingaben verteilen sich auf den Berichtszeitraum wie folgt: 

 

Nach wie vor gab es im Zusammenhang mit den Begutachtungen im häuslichen Bereich auch Be-
schwerden, die sich auf das Verhalten und die fehlende Empathie der Gutachterinnen und Gutachter 
des MD Thüringen bezogen. Deren Anzahl war im Berichtszeitraum leicht steigend. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass aufgrund der oftmals angespannten Situation bei Begutachtungen emotionale 
Momente bei den Versicherten hier eine Rolle spielen. Dennoch wird der MD Thüringen gebeten, 
entsprechende weitere Schulungsmaßnahmen anzubieten. 
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5. Bereich Pflegeversicherung 

Bei den Eingaben im Bereich der gesetzlichen Pflegeversicherung ging es in erster Linie um Beschwer-
den hinsichtlich der Nichtgewährung oder Rückstufung eines Pflegegrades. Eingaben, bei denen es 
um eine Terminvergabe für eine Begutachtung ging, waren kaum noch zu verzeichnen und betrafen 
überwiegend Begutachtungen im Widerspruchsverfahren.  

Die Pflegeversicherung wurde am 1. Januar 1995 als eigenständiger Zweig der Sozialversicherung ein-
geführt. Es gilt eine umfassende Versicherungspflicht für alle gesetzlich Versicherten. Je nach 
Schwere der Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten erhalten Pflegebedürf-
tige einen Grad der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad). Nach der Definition des Gesetzes gelten Perso-
nen als pflegebedürftig, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder 
der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Zusätzlich bewerten die 
Gutachterinnen und Gutachter die außerhäuslichen Aktivitäten und die Haushaltsführung.  

Die hauswirtschaftliche Versorgung spielt bei der Feststellung eines Pflegegrades (Einstu-
fung) eine untergeordnete Rolle, ist jedoch für die spätere Versorgung essenziell.  Seit der Einführung 
des neuen Begutachtungsinstruments (NBA) im Jahr 2017 ist die hauswirtschaftliche Versorgung kein 
eigenständiges Modul mehr, das direkt mit Punkten in die Berechnung des Pflegegrades einfließt.  
 
Bedeutung bei der Einstufung: 
 

• Keine direkte Gewichtung: Im Gegensatz zu Bereichen wie Mobilität oder Selbstversorgung 
wird der Zeitaufwand für Hauswirtschaft nicht mehr direkt zur Ermittlung des Pflegegrades 
herangezogen. 

• Indirekte Berücksichtigung: Informationen über die häusliche Situation werden zwar im Gut-
achten des Medizinischen Dienstes erfasst, dienen aber primär der Pflege- und Versorgungs-
planung sowie der Beratung. 

• Fähigkeiten statt Zeit: Bewertet wird heute die Selbstständigkeit der Person. Wenn jemand 
Hilfe im Haushalt benötigt, deutet dies oft auf Einschränkungen in Modulen wie Modul 1 
(Mobilität) oder Modul 4 (Selbstversorgung) hin, die dann für den Pflegegrad entscheidend 
sind.  

Aus den Eingaben der Versicherten ist schwerpunktmäßig abzulesen, dass gerade die Gewichtung der 
hauswirtschaftlichen Versorgung oftmals zu Irritationen führt. Sehr häufig werden Argumente vorge-
führt, die in den Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung zu verorten sind. 

Der MD Thüringen wird daher gebeten, dieses Thema aufzugreifen und die Gutachterinnen und Gut-
achter zu befähigen, den Versicherten diese für einen Laien schwierige rechtliche Lage zu erklären. 

Zu den Eingaben, bei denen Versicherte mit dem Ergebnis einer Begutachtung nicht einverstanden 
waren, wurde immer eine Stellungnahme des MD Thüringen eingeholt. Diese ließen jedoch in allen 
Fällen erkennen, dass die Gutachten mit der gebotenen Sorgfalt und im Einklang mit den Begutach-
tungsrichtlinien erstellt wurden. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten erkannt werden. In allen Fäl-
len konnte den Anliegen der Petenten somit nicht unmittelbar abgeholfen werden. Allerdings war zu 
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beobachten, dass vielen Versicherten nicht klar war, an welche Stelle ein Widerspruch gegen die Ent-
scheidung der Pflegekasse zu stellen ist. Diesbezüglich konnten entsprechende Hinweise gegeben 
werden. Diese Art der Eingaben verteilten sich im Berichtszeitraum wie folgt: 
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6. Bereich Krankenversicherung 

Die Eingaben im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung haben insgesamt im Berichtszeitraum 
leicht abgenommen. Schwerpunkte konnten dabei nur bedingt festgestellt werden. Eine gewisse 
Häufung bezog sich auf Bereiche Diagnostik und Therapie, Rehabilitationsmaßnahmen und den Be-
reich Hilfsmittelversorgung. 

Es ist allgemein bekannt, dass die finanzielle Lage der Gesetzlichen Krankenversicherung schwierig 
ist. Es konnte in diesem Zusammenhang nicht festgestellt werden, dass sich dieser Umstand in einer 
Häufigkeit der Eingaben niederschlägt. Auch eine Häufung der Eingaben durch das Handeln einer be-
stimmten Krankenkasse konnte nicht festgestellt werden. 

In aller Regel ging es somit um Begutachtungsergebnisse, die die gesetzlichen Krankenkassen zur Ent-
scheidung eines Leistungsantrags benötigen. Diese verteilen sich auf die Monate des Jahres 2025 wie 
folgt: 

Leider führen die missverständlichen Hinweise auf die Ombudsperson in den ablehnenden Beschei-
den der Krankenkassen immer noch dazu, dass das Rechtsmittel des Widerspruchs oftmals unbeach-
tet bleibt. Deshalb wird in den Eingangsbestätigungen, bei denen dies angebracht erscheint, explizit 
darauf hingewiesen. Fehlgeleitete Widersprüche, die an die Krankenkasse zu richten waren, wurden 
im Berichtszeitraum nicht beobachtet und somit auch nicht weitergeleitet.  



 

 
Bericht der Unabhängigen Ombudsperson 2025  Seite 13 von 13 

7. Fazit 

Der Gesetzgeber verfolgte mit der Einführung einer unabhängigen Ombudsperson bei den Medizini-
schen Diensten (MD) – festgeschrieben im MDK-Reformgesetz (in Kraft seit 1. Januar 2020) – primär 
das Ziel, die Transparenz und die Unabhängigkeit der Medizinischen Dienste zu stärken sowie die Pa-
tientenrechte und die Rechte pflegebedürftiger Personen auszuweiten. Die wesentlichen Beweg-
gründe im Detail: 

• Stärkung des Vertrauens und der Patientenrechte: Versicherte sollen eine unabhängige, ex-
terne Anlaufstelle haben, wenn sie sich über die Tätigkeit des Medizinischen Dienstes be-
schweren möchten, etwa bei Unzufriedenheit mit Begutachtungen oder Kommunikations-
problemen. Das Verfahren ist für sie kostenfrei. 

Auch wenn Eingaben insoweit nicht unmittelbar abgeholfen werden konnten, so sorgten doch die 
Antworten der Ombudsperson in Bezug auf die Tätigkeit des MD Thüringen und dessen Bewertung 
medizinischer Sachverhalte für mehr Transparenz. Zudem konnten in mehreren Fällen wichtige Hin-
weise gegeben werden, die für das weitere Vorgehen der Versicherten von Bedeutung waren. Dabei 
hat sich die Zusammenarbeit mit dem Beschwerdemanagement des MD Thüringen in hohem Maße 
bewährt. 

• Schutz vor Beeinflussung: Die Ombudsperson dient als vertrauliche Ansprechpartnerin 
für Beschäftigte des Medizinischen Dienstes, um Unregelmäßigkeiten oder Beeinflussungs-
versuche durch Dritte (z. B. Krankenkassen) zu melden. 

Im Jahr 2025 haben sich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Unabhängige Ombudsperson 
beim MD Thüringen gewendet.  

• Institutionelle Unabhängigkeit: Im Rahmen der Reform wurden die Medizinischen Dienste 
von den Krankenkassen gelöst und als eigenständige Körperschaften des öffentlichen Rechts 
organisiert. Die Ombudsperson soll diese neue Unabhängigkeit absichern und ist selbst wei-
sungsfrei. 

Es ist festzustellen, dass Beeinflussungsversuche von Dritten auf die Tätigkeit des MD Thüringen im 
Berichtszeitraum nicht festgestellt wurden. Auch systemimmanente Probleme sind nicht zu benen-
nen. 

• Qualitätssicherung: Durch jährliche Berichte informiert die Ombudsperson über häufige Be-
schwerdepunkte und gibt Hinweise auf strukturelle Missstände, was zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Arbeit der Medizinischen Dienste beitragen soll.  

 

Weimar, den 4. März 2026 

 

 

Peter Kruchen 
Unabhängige Ombudsperson beim Medizinischen Dienst Thüringen 

 


